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1. EINLEITUNG 

Die Stadt Würselen plant entlang des Grünen Wegs am nördlichen Siedlungsrand von 

Broichweiden die Unterbringung von temporären Stellplätzen für Großveranstaltungen. 

Im Rahmen des zugehörigen Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 236 „Parkplatz Grüner Weg“ wurde zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschut-

zes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sowie § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt. 

Darin werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrie-

ben und bewertet. Die Umweltprüfung beschränkt sich dabei auf das, was nach gegenwär-

tigem Wissensstand, allgemein anerkannten Prüfmethoden, sowie Inhalt und Detaillie-

rungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise verlangt werden kann. Die Ergebnisse 

der für die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlichen Gutachten wurden hierbei be-

rücksichtigt. Die Beschreibung und Bewertung der geprüften Umweltbelange erfolgt im vor-

liegenden Umweltbericht. 

Zur Einschätzung der aktuellen Umweltsituation erfolgte neben einer Literatur- und Inter-

netrecherche sowie der Auswertung vorhandenen Informationssysteme/ -dienste auch eine 

Begehung des Plangebiets im Dezember 2024. 

Die Beurteilung der möglichen Umweltauswirkungen des Planvorhabens erfolgt verbal-ar-

gumentativ. Bei der Bewertung der Umwelterheblichkeit werden die Stufen „geringe Erheb-

lichkeit“, „mittlere Erheblichkeit“ und „hohe Erheblichkeit“ unterschieden. Sind überhaupt 

keine Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter bzw. Schutzgutfunktionen zu erwarten, wer-

den diese als „nicht relevant“ bezeichnet. 

Die Beschreibung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung bezieht sich ins-

besondere auf die direkten Auswirkungen. Die Beschreibung wird jedoch auf indirekte, se-

kundäre Auswirkungen des geplanten Vorhabens ausgeweitet, sofern sie sich in signifikan-

ter Form ergeben und sich mit angemessenem Aufwand feststellen lassen. 

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bauleitplans 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand des Stadtteils Broichweiden. Das 

Plangebiet ist umgeben von Wohnbebauung (Süden), Gewerbeflächen (Osten) und land-

wirtschaftlichen Flächen (Nordosten).  

 

Abb. 1: Lage des Plangebiets, Luftbild (Quelle: Geobasis NRW 2024)  
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Auslöser für das vorliegende Verfahren ist das im Jahr 2017 beschlossene Sportstätten-

konzept, das die Neuordnung und Errichtung von dringend erforderlichen Sporthallen im 

Bereich der heutigen Sportanlagen an der Parkstraße und der kleinen Turnhalle am Helleter 

Feldchen vorsieht. Der Bebauungsplan 233 A “Sport- und Kulturanlagen und Markt Broich-

weiden-Mitte“ wurde im Juli 2025 als Satzung beschlossen und schafft Planungsrecht für 

die Sporthallen und die neue Ortsmitte. Mit der Neukonzeption in diesem Bereich einher-

gehend ist auch die Planungsabsicht und Notwendigkeit, den durch Großveranstaltungen 

ausgelösten Stellplatzbedarf an anderer Stelle unterzubringen. Aufgrund der fußläufig noch 

erreichbaren Entfernung zum neuen Sport- und Kulturkomplex bieten sich die beiden im 

Eigentum der Stadt befindenden Flurstücke 222 und 223 am Grünen Weg, Gemarkung 

Broichweiden, Flur 30, hierfür an.  

Zudem ist es im Interesse der Städteregion Aachen das Flurstück 223 langfristig als Rad-

verkehrsachse in das Radverkehrswegenetz mitaufzunehmen. Diese Planung soll ebenfalls 

durch das Bauleitplanverfahren gesichert werden. 

Zur Umsetzung der beschriebenen Planungsabsichten wird der Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes überwiegend als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sportan-

lage“ festgesetzt. Die für die Umsetzung der Radverkehrsachse notwendigen Flächen und 

der bestehende Wirtschaftsweg werden als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 

mit den Zweckbestimmungen „Rad- und Gehweg“ sowie „Wirtschaftsweg“ festgesetzt. 

Ziel und Zweck der vorliegenden Bauleitplanung ist es, zum einen Planungsrecht für die 

Unterbringung von Stellplätzen zu schaffen, die temporär für Großveranstaltungen in den 

geplanten Sport- und Kulturhallen genutzt werden sollen. Zum anderen soll die Radver-

kehrsinfrastruktur ausgebaut werden und eine Radverkehrsachse geschaffen werden. Der 

Bebauungsplan dient somit einerseits den sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Bevöl-

kerung, insbesondere den Belangen von Sport und Freizeit sowie der Fortentwicklung des 

Sportstandortes Broichweiden. Andererseits werden die Belange der nicht motorisierten 

Mobilität der Bevölkerung bis hin zur Vermeidung und Verringerung von motorisiertem Ver-

kehr durch die Planung berücksichtigt. 

1.2 Darstellung der in Fachplänen und Fachgesetzen festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes und die Art der Berücksichtigung der Ziele 

1.2.1 Fachpläne, Schutzausweisungen und Vorrangnutzungen 

Regionalplan 

In der im Oktober 2025 in Kraft getretenen Neuaufstellung des Regionalplans des Regie-

rungsbezirks Köln, Blatt 08 Städteregion Aachen (Stand: September 2025) wird das Plan-

gebiet als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ (ASB) ohne besondere Schutzfunktion darge-

stellt. Die unmittelbar nordwestlich angrenzenden Flächen werden als „Allgemeiner Frei-

raum- und Agrarbereich“ (AFAB) mit regionalem Grünzug dargestellt. 

Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsplanes I „Herzogenrath-Würselen“ des Krei-

ses Aachen (heute: Städteregion Aachen) an der Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

zum Siedlungsbereich Broichweiden.  
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In der Entwicklungskarte des Landschaftsplans ist die Fläche als Erhaltungsfläche (Erhalt 

einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen 

reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft) dargestellt. Die Bauleitplanung hat Auswir-

kungen auf die Inhalte des Landschaftsplanes. Die Städteregion Aachen als Träger der 

Landschaftsplanung wurde im Verfahren beteiligt. Es wurden keine Bedenken geäußert.  

 

Abb. 2: Auszug aus der Entwicklungskarte des Landschaftsplans I „Herzogenrath-Würselen“ (Quelle: Städte-

region Aachen) 

In der Festsetzungskarte des Landschaftsplans sind für den Planbereich keine Eintragun-

gen enthalten. 

 

Abb. 3: Auszug aus der Festsetzungskarte des Landschaftsplans I „Herzogenrath-Würselen“ (Quelle: Städte-

region Aachen) 
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Schutzzuweisungen und Vorrangflächen 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten. 

Rund 200 m nordöstlich des Plangebiets liegt das ca. 150 ha große Landschaftsschutzge-

biet „Grünland mit Gehölzbestand um die Ortslagen Linden-Neusen und Weiden“ mit der 

Kennung LSG-5102-0008.  

Auch sonstige Schutzgebiete, wie z. B. gesetzlich geschützte Biotope, FFH- oder Vogel-

schutzgebiete liegen im Geltungsbereich und der direkten Umgebung nicht vor. Rund 

200 m nördlich des Plangebiets befindet sich die rund 150 ha große Biotopverbundfläche 

„Ackerflächen zwischen Elchenrath und Euchen“.  

1.2.2 Fachgesetze und Normen 

Die Fachgesetze und Normen formulieren die für die einzelnen Schutzgüter vorgegebenen 

allgemeinen Vorgaben und Ziele, die bei der Prüfung der Schutzgüter zu berücksichtigen 

sind. Die Bewertung der einzelnen Schutzgüter hat unter besonderer Berücksichtigung der 

gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Schutzzwecks sowie der Erhaltung bzw. Weiterent-

wicklung zu erfolgen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die relevanten 

Zielaussagen für die einzelnen Schutzgüter. 

Tabelle 1: Übersicht der Zielaussagen der umwelt- und planungsrelevanten Fachgesetze und Normen 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Baugesetzbuch (BauGB) 

- Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, insb. […] die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen […] und die biologische 

Vielfalt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

- Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und 

Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 

besiedelten und unbesiedelten Bereich […] so zu schützen, dass  

o die biologische Vielfalt 

o die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

o die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 

erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (§ 1 Abs. 1) 

- Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen 

Gefährdungsgrad insbesondere lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen 

einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen 

sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen (§ 1 Abs. 2) 

- Gemäß § 44 BNatSchG ist es verboten: 

o wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

o wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
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erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

o Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

o wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Schutzgüter Fläche und Boden 

Baugesetzbuch (BauGB) 

- Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne, 

insbesondere […] die Auswirkungen auf […] Fläche, Boden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a). 

- Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; Begrenzung 

zusätzlicher Inanspruchnahme von Flächen durch Wiedernutzbarmachung, Nachverdichtung 

und Innenentwicklung auf das notwendige Maß (§ 1a Abs. 2). 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. Hierzu sind 

schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch 

verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachhaltige 

Einwirkungen auf den Boden zu treffen (§ 1) 

Landesbodenschutzgesetz NRW (LBodSchG NRW) 

- Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Begrenzung von 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß (§ 1 Abs. 1). 

Schutzgut Wasser 

Baugesetzbuch (BauGB) 

- Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne, 

insbesondere […] die Auswirkungen auf […] Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a). 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

- Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensgrundlage des 

Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut (§ 1). 

- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer mit dem Ziel, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit 

und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen 

ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und 

Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine 

nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein 

hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu gewährleisten; dabei sind mögliche 

Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes sowie die 

Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen (§ 6) 

Landeswassergesetz (LWG NRW) 

- Für Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut werden, soll das anfallende 

Niederschlagswasser vor Ort versickert, verrieselt oder einem ortsnahen 

Oberflächengewässer zugeführt werden (§ 44)  
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Schutzgut Luft 

Baugesetzbuch (BauGB) 

- Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne, 

insbesondere […] die Auswirkungen auf […] Luft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a). 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), inkl. Verordnungen 

- Schutz des Menschen […] vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie Vorbeugung des 

Entstehens schädlicher Umwelteinwirkungen (§ 1 Abs. 1) 

TA-Luft 

- Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen sowie Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch diese zur 

Erreichung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

Schutzgut Klima 

Baugesetzbuch (BauGB) 

- Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen 

Lebensgrundlagen sowie Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, 

insbesondere auch in der Stadtentwicklung (§ 1 Abs. 5). 

- Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden (§ 1a Abs. 5). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

- Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer 

Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau 

einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung 

erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu. (§ 1 Abs. 3 Nr. 4) 

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Baugesetzbuch (BauGB) 

- Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) 

- Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur 

dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von 

Natur und Landschaft (§ 1 Abs. 1).  

Schutzgut Mensch 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne, 

insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 

die Bevölkerung insgesamt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c). 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), inkl. Verordnungen und Erlasse 

Schutz des Menschen […] vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie Vorbeugung des Entstehens 

schädlicher Umwelteinwirkungen (§ 1 Abs. 1) 
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TA-Lärm 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche sowie Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch diese. 

DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ 

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse der Bevölkerung ist ein ausreichender 

Schallschutz notwendig. Die Verringerung des Schalls soll insbesondere am Entstehungsort, aber 

auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -minderung bewirkt werden. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Baugesetzbuch (BauGB) 

- Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne, 

insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 

1 Abs. 6 Nr. 7d). 

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) 

- Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen 

(§ 1 Abs. 1).  

- Sie sollen der Öffentlichkeit soweit möglich und zumutbar zugänglich gemacht werden (§ 8 

Abs. 2). 

2. SCHUTZGUTBEZOGENE UMWELTPRÜFUNG 

Um eine nachvollziehbare Betrachtung zu gewährleisten, erfolgt die Beschreibung und Be-

wertung der umweltbezogenen Auswirkungen der Planung zusammenhängend für die ein-

zelnen Schutzgüter. Die Kapitel untergliedern sich dabei jeweils in die Beschreibung des 

Basisszenarios (Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands), eine Entwicklungs-

prognose bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung (inkl. Bewertung der zu 

erwartenden erheblichen nachteiligen Auswirkungen bei Durchführung der Planung) sowie 

die Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen. 

2.1 Schutzgut Tiere 

Auf der Grundlage der Ziele und Grundsätze des Bundesnaturschutzgesetztes sind wildle-

bende Tiere als Bestandteil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewach-

senen Artenvielfalt zu schützen. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 

soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 

2.1.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  

Zur Bewertung der artenschutzrechtlichen Verträglichkeit der Planung wurde durch das 

Büro für Freiraum- und Landschaftsplanung Guido Beuster eine Artenschutzprüfung der 

Stufe I durchgeführt. Die Zusammenstellung potenziell betroffener planungsrelevanter Ar-

ten erfolgt auf Grundlage von Angaben der Informationssysteme des LANUV NRW (insbe-

sondere Messtischblatt-bezogene Zusammenstellung der planungsrelevanten Arten) sowie 

einer aktuellen Bestandsaufnahme der Lebensraumausstattung im Plangebiet und Umfeld 

(Ortsbegehung im Oktober 2024). Die Auswahl planungsrelevanter Arten im MTB-Quad-

ranten, in dem der Betrachtungsraum liegt, enthält mehrere Fledermausarten (u. a. Zwerg-

fledermaus), eine weitere Säugetierart, 26 Vogelarten und zwei Amphibienarten.  
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Tabelle 2: Übersicht über die potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten (Quelle: Artenschutzprüfung, 

Stufe I) 
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Stadt Würselen – BP 236 „Parkplatz Grüner Weg“  Umweltbericht 

12 

 

2.1.2 Entwicklungsprognose 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der derzeitige Zustand erhalten. Nachteilige Um-

weltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere ergeben sich nicht. 

Mögliche Betroffenheiten von im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden planungs-

relevanten Fledermaus- und Vogelarten bei Durchführung der Planung werden wie folgt 

bewertet: 

Im Betrachtungsraum ist mit Vorkommen von mehreren Fledermausarten (u. a. Zwergfle-

dermaus) zu rechnen. Ein Höhlenbaum im Plangebiet könnte von Fledermäusen als 

Quartier genutzt werden. In bzw. an Gebäuden in der Umgebung des Plangebietes dürften 

Quartiermöglichkeiten für siedlungstypische Arten vorhanden sein. Im Betrachtungsraum 

ist weiterhin mit Nahrung suchenden Fledermäusen zu rechnen. Eingriffsbedingte 

Tötungsrisiken können durch eine Besatzkontrolle des Höhlenbaumes vermieden werden, 

mögliche Störungen durch Außenbeleuchtungen durch Maßnahmen zur Minderung von 

Lichtemissionen. In Bezug auf den Schädigungstatbestand besteht die Möglichkeit, den 

Verlust der Quartiermöglichkeit durch Anbringen von Fledermauskästen vor Durchführung 
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der Fällung zu kompensieren, so dass die ökologische Funktion gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG erhalten bleibt (CEF-Maßnahme). Bei Beachtung dieser Maßnahmen treten 

keine Verbotstatbestände ein. 

Im Plangebiet und der Umgebung könnten die planungsrelevanten Vogelarten Bluthänfling 

und Turmfalke als Brutvögel vorkommen. Das geplante Vorhaben könnte zu Verlusten von 

Brutlebensräumen dieser Arten und einer Erfüllung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände führen. Aufgrund der Ergebnisse der Artenschutzprüfung Stufe I wurde 

für diese Vogelarten daher im Jahr 2025 durch das Büro für Freiraum- und Landschaftspla-

nung Guido Beuster eine vertiefende Artenschutzprüfung der Stufe II durchgeführt. Das 

Vorkommen von Bluthänfling und Turmfalke wurde dabei nicht nachgewiesen. 

Im Offenland im Umfeld des Plangebietes sind Vorkommen der Feldvogelarten Feldlerche, 

Kiebitz, Rebhuhn und Wachtel denkbar. Mögliche bau- und betriebsbedingte Störwirkungen 

betreffen in erster Linie Feldflurbereiche, die bereits Störungen durch die Nutzung eines am 

nördlichen Rand des Plangebietes verlaufenden Weges unterliegen und in denen keine 

Brutstandorte planungsrelevanter Feldvögel zu erwarten sind. Daher sind in diesem 

Zusammenhang keine verbotstatbeständlichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Im 

Rahmen der vertiefenden Artenschutzprüfung Stufe II für andere Vogelarten (Bluthänfling, 

Turmfalke) wurde die Feldlerche als planungsrelevante Brutvogelart nachgewiesen. Das 

Revierzentrum lag jedoch ca. 200 m entfernt vom Vorhabenbereich, außerhalb der 

Reichweite möglicher vorhabenbedingter Beeinträchtigungen. 

Feldsperling, Star, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Schleiereule werden als potenzielle 

Brutvögel in der Umgebung des Plangebietes betrachtet, die im Plangebiet als 

Nahrungsgäste auftreten könnten. Im Falle eines Auftretens im Vorhabenbereich ist aber 

keine Erfüllung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu prognostizieren, da 

mögliche Flächeninanspruchnahmen und Störungen keine essenziellen Teilhabitate 

betreffen würden. Dies gilt auch für die Greifvogelarten Habicht, Mäusebussard und 

Sperber, die im weiteren Umfeld des Plangebietes brüten könnten. Im Rahmen der 

vertiefenden Artenschutzprüfung Stufe II wurden Mäusebussard und Saatkrähe als 

planungsrelevante Gastvogelarten nachgewiesen. Das Vorhaben führt aber weder zu Ver-

lusten von Brutplätzen oder essenziellen Teilhabitaten noch zu potenziell verbotstatbe-

ständlichen Störwirkungen. 

Der Fachbeitrag zur Stufe II der artenschutzrechtlichen Prüfung kommt zu dem Ergebnis, 

dass das Vorhaben bei Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung eingriffsbeding-

ter Gefährdungen von Vögeln (inkl. Entwicklungsstadien) und Fledermäusen sowie einer 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme für Fledermäuse bei Nicht-Erhalt eines vorhandenen 

Höhlenbaums aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig ist. 

In Bezug auf das Schutzgut Tiere ist daher insgesamt von einer mittleren Erheblichkeit 

auszugehen. 

2.1.3 Geplante Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen 

Nachfolgend beschriebene Maßnahmen sind geplant, um Gefährdungen bzw. 

Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischen 

Vogelarten zu vermeiden bzw. zu mindern. 
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V1 Minderung bau-/ anlagebedingter Inanspruchnahmen von Gehölzbeständen 

Im Plangebiet und angrenzenden Bereichen vorhandene Bäume und Hecken sind nach 

Möglichkeit zu erhalten. Bau- und anlagebedingte Inanspruchnahmen sollten vermieden 

bzw. minimiert werden. Die Maßnahme wird empfohlen, um Verluste von Bäumen und 

Hecken als Lebensräume bzw. Teillebensräume geschützter Arten, darunter nicht-

planungsrelevanter Vogelarten, zu mindern bzw. zu vermeiden. 

Laut vorliegendem Planentwurf ist ein Erhalt der Hecke und der jungen Ahornbäume am 

nördlichen Rand des Plangebietes sowie einer Hecke und eines Ahornbaumes im östlichen 

bzw. westlichen Plangebiet vorgesehen. Eine Pappel am südöstlichen Rand des 

Plangebietes sowie ein Birnenbaum mit Baumhöhlen im östlichen Plangebiet können 

demnach nicht erhalten werden. Es wird empfohlen, Möglichkeiten zum Erhalt 

insbesondere des Höhlenbaumes zu prüfen, aufgrund seiner Eignung als Quartierbaum für 

Fledermäuse. 

Falls eine Inanspruchnahme dieses Höhlenbaumes nicht zu vermeiden ist, sind 

Maßnahmen zur Vermeidung eingriffsbedingter Gefährdungen von Fledermäusen (siehe 

Maßnahme V3) sowie eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zur Kompensation des 

Verlustes der Quartiermöglichkeiten (siehe Maßnahme CEF1) erforderlich, um das 

Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu vermeiden. 

V2 Vermeidung eingriffsbedingter Gefährdungen von Vogelindividuen (einschl. 

Entwicklungsstadien) bzw. Vogelbruten 

Falls Inanspruchnahmen von Gehölzen nicht zu vermeiden sind, sind die Baumfällungen 

und Rodungsarbeiten außerhalb der Brutzeit wildlebender Vogelarten durchzuführen, d. h. 

im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar, um direkte Gefährdungen von Vogelindividuen 

(Jungvögeln), Eiern und Nestern zu vermeiden. 

Maßnahmen zur Vermeidung eingriffsbedingter Gefährdungen von Entwicklungsstadien 

und Individuen wildlebender Vogelarten (hier: nichtplanungsrelevanter Arten) sind 

zwingend erforderlich, um die damit verbundene Auslösung des artenschutzrechtlichen 

Tötungstatbestandes zu vermeiden. 

V3 Vermeidung eingriffsbedingter Gefährdungen von Fledermausindividuen 

Falls eine Inanspruchnahme des sich im Plangebiet befindenden Höhlenbaumes nicht zu 

vermeiden ist, könnte die Fällung zu einer direkten Gefährdung von Fledermausindividuen 

führen. Diesbezügliche Risiken können durch die im Folgenden beschriebene 

Vorgehensweise vermieden werden: 

• Vor Durchführung der Fällung Kontrolle der Baumhöhlen auf Besatz bzw. Hinweise auf 

Besatz (z. B. Kotspuren) mittels Endoskop, im Fall eines positiven Befundes weitere 

Schutzmaßnahmen in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, 

• Verschluss von unbesetzten Quartiermöglichkeiten. 

Maßnahmen zur Vermeidung eingriffsbedingter Tötungen bzw. Verletzungen von 

Fledermäusen sind zwingend erforderlich, um eine mögliche Auslösung des 

artenschutzrechtlichen Tötungstatbestandes zu vermeiden. 
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V4 Minderung von Lichtemissionen 

Bei der Konzeption der Beleuchtung des geplanten Parkplatzes und der Zuwegungen ist 

eine Reduzierung von Lichtemissionen anzustreben. Mögliche Minderungsmaßnahmen 

sind u.a. die Verwendung voll abgeschirmter Leuchten, die Verringerung der 

Beleuchtungsstärke, die Verwendung von Lampen mit angepasstem Spektrum (keine 

Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm und mit korrelierter Farbtemperatur > 2.700 K) und 

die zeitliche Begrenzung des Betriebs der Leuchten. 

Mit solchen Maßnahmen können mögliche Störwirkungen auf lokale 

Fledermausvorkommen und Anlockwirkungen auf Insekten reduziert werden. Die 

Maßnahmen entsprechen den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (Drittes Gesetz 

zur Änderung des BNatSchG, BT Drs. 19/28182) zur Eindämmung von 

Lichtverschmutzung. 

CEF1 Anbringen von Fledermauskästen 

Falls eine Inanspruchnahme des sich im Plangebiet befindenden Höhlenbaumes nicht zu 

vermeiden ist, sind 10 Fledermauskästen im Umfeld des Plangebietes anzubringen, um das 

Quartierangebot für lokale Fledermausvorkommen sicherzustellen. Empfohlen werden 

Rundkästen verschiedener Bauart. 

Die Fledermauskästen sind vor Durchführung der Baumfällung auszubringen, so dass sie 

zu dem Zeitpunkt für die Tiere nutzbar sind, an dem die Inanspruchnahme der Quartier-

möglichkeiten erfolgt. 

Die Fledermauskästen sind an Baumbeständen im nahen Umfeld des Plangebietes anzu-

bringen, die nicht in beleuchteten Bereichen oder unmittelbar an Straßen oder sonstigen 

Störquellen stehen. Als Standorte für die Fledermauskästen kommen z. B. Baumbestände 

am Siedlungsrand westlich des Plangebietes in Frage. 

Die Maßnahme ist bei fachgerechter Umsetzung geeignet, das Quartierangebot für lokale 

Fledermausvorkommen sicherzustellen, wenn der sich im Plangebiet befindende Höhlen-

baum als möglicher Quartierbaum verloren geht. Die ökologische Funktion der Fortpflan-

zungs-/ Ruhestätte bleibt dann in jedem Fall erhalten, der Schädigungstatbestand des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG tritt nicht ein. 

2.2 Schutzgüter Pflanzen und biologische Vielfalt 

Auf der Grundlage der Ziele und Grundsätze des Bundesnaturschutzgesetztes sind wildle-

bende Pflanzen als Bestandteil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch ge-

wachsenen Artenvielfalt zu schützen. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung 

und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 

2.2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  

Gemäß der Karte der potenziellen natürlichen Vegetation Deutschlands des Bundesamtes 

für Naturschutz würde man hier als potenzielle natürliche Vegetation den Flattergras-Bu-

chenwald vorfinden. Die ursprüngliche Vegetation im Plangebiet ist jedoch anthropogen 

überprägt, auch wenn die Fläche naturnah gestaltet ist. 
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Das Plangebiet stellt sich weitgehend als Intensivwiese dar. Im südöstlichen Eckbereich 

stocken eine mächtige Pappel mit starkem Baumholz (BF331) und ein Birnenbaum mit 

mittlerem Baumholz (BF52). Im Westen des Plangebietes stockt ein mächtiger Ahorn mit 

starkem Baumholz (BF33), an dem sich weiter westlich standorttypisches Gebüsch / 

Strauchhecke anschließt (BB1). Entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze verläuft ein 

unbefestigter Wirtschaftsweg mit Vegetationsentwicklung der als Trittpionierrasen (EG) 

bewertet wurde. Ein vergleichbarer, schmaler Weg verläuft entlang der östlichen 

Plangebietsgrenze. Parallel zu den beiden Wegen verlaufen standorttypische 

Schnitthecken (BD3). Die Schnitthecke im Nordwesten wird darüber hinaus von einem 

Streifen Brennnesselherde (HP5) gesäumt, in dem 5 junge Feldahornbäume (BF31) 

stocken. Ein weiterer Streifen Brennnesselherde (HP5) verläuft partiell am südlichen Rand 

des Plangebietes. Insgesamt ist von einer niedrigen bis mittleren biologischen Vielfalt aus-

zugehen. 

 

Abb. 4: Blick von Westen auf das Planungsgebiet (Quelle: Planungsgruppe MWM, 27.08.2024) 

 

 

 

1 Die Einteilung und Bezeichnung der Biotoptypen (einschließlich Code) erfolgte gemäß der Methode zur öko-
logischen Bewertung von Biotoptypen von Dankwart Ludwig, aufgestellt 1990 Büro Froelich + Sporbeck.; vgl. 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 236, Büro für Freiraum- und Landschaftspla-
nung Guido Beuster, Erkelenz 
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Abb. 5: Blick von Norden auf das Plangebiet und angrenzende Wohnbebauung (Quelle: Planungsgruppe 

MWM, 17.12.2024) 

 

Abb. 6: Nordwestlicher Rand des Plangebiets, Blick von Osten (Quelle: Planungsgruppe MWM, 17.12.2024) 
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Abb. 7: Birnenbaum im östlichen Plangebiet, Blick von Süden (Quelle: Planungsgruppe MWM, 27.08.2024) 

2.2.2 Entwicklungsprognose 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der derzeitige Zustand erhalten. Nachteilige Um-

weltauswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und biologische Vielfalt ergeben sich nicht. 

Durch die Umsetzung der Planung kommt es zu einer Überplanung des überwiegenden 

Teils des Geltungsbereiches.  

Die bisherige Intensivwiese, die den größten Teil des Geltungsbereiches ausmacht, wird 

durch einen Schotterrasen mit Regionsaatgutmischung sowie einen Fuß-/ Radweg über-

plant. Der im Südosten des Plangebiets bestehende Birnenbaum mit mittlerem Baumholz 

sowie die Pappel mit starkem Baumholz werden nach derzeitigem Stand nicht erhalten. 

Der Ahorn mit starkem Baumholz im Westen des Plangebietes sowie die vorhandenen He-

cken an den westlichen, nördlichen und östlichen Rändern des Plangebiets sind von der 

Planung nicht betroffen und bleiben erhalten. Gleiches gilt auch für die entlang des nördli-

chen Wirtschaftsweges wachsenden fünf jungen Feldahornbäume. 

Durch die Überplanung der Intensivwiese und von zwei Einzelbäumen einerseits sowie 

durch den Erhalt der vorhandenen Hecken und sechs Einzelbäumen andererseits halten 

sich Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen und biologische Vielfalt in Grenzen.  

Die ökologische Wertminderung in den Naturhaushalt wurde in der Eingriffs-/ Ausgleichsbi-

lanzierung gemäß der Methode zur ökologischen Bewertung von Biotoptypen von Dankwart 

Ludwig, aufgestellt 1990 Büro Froelich + Sporbeck ermittelt. Die Bilanzierung kommt zu 
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dem Ergebnis, dass bei Realisierung der Planung ein ökologisches Defizit in Höhe von 

- 28.952 ökologischen Werteinheiten ÖW verbleibt (vgl. Kapitel 3). Es ist geplant, das ver-

bleibende ökologische Defizit über das Ökokonto der Stadt Würselen zu kompensieren.  

Vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme überwiegend eher geringwertiger 

Biotopstrukturen (hier: Intensivwiese) ist in Bezug auf die Schutzgüter Pflanzen und 

biologische Vielfalt insgesamt von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. 

2.2.3 Geplante Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen 

Zum Schutz der Pflanzen und biologischen Vielfalt werden die vorhandenen Hecken und 

sechs Einzelbäume an den Rändern des Plangebiets erhalten. 

Um auch weiterhin eine Begrünbarkeit der zukünftigen Veranstaltungs-Stellplatzfläche zu 

gewährleisten, sind Stellplätze mit wasserdurchlässigem Material herzustellen. Die Fläche 

soll als Schotterrasen mit Regionsaatgut angelegt werden. Nebenanlagen, Garagen und 

Carports sind nicht zulässig. Die Vollversiegelung beschränkt sich daher auf die Verkehrs-

fläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“. 

2.3 Schutzgut Fläche 

Gem. § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden. Dabei sind zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen durch Wiedernutzbarma-

chung, Nachverdichtung und Innenentwicklung auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

2.3.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 

0,63 ha. Die Fläche weist einen weitgehend naturnahen Charakter auf. Das Plangebiet ist 

vollständig unversiegelt und wird durch Grünland (hier: Intensivwiese) geprägt, das an den 

Rändern von Hecken und Einzelbäumen umgeben ist.  

2.3.2 Entwicklungsprognose 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der derzeitige Zustand erhalten. Nachteilige Um-

weltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche ergeben sich nicht. 

Bei Durchführung der Planung können anlagebedingt 675 m² des Plangebiets dauerhaft 

neu versiegelt werden. Weitere 3.225 m² können in Form von Schotterrasen teilversiegelt 

werden.  

Die Stellplätze im Plangebiet werden lediglich temporär bei Großveranstaltungen genutzt. 

Eine dauerhafte Inanspruchnahme oder vollständige Versiegelung neuer Flächen erfolgt 

für die Stellplätze nicht, sodass der ursprüngliche Flächencharakter als Freifläche grund-

sätzlich erhalten bleibt. Während der Nutzung als Stellplätze kommt es zu einer vorüberge-

henden funktionalen Umnutzung der Fläche. Außerhalb von Veranstaltungszeiten kann 

sich die Fläche weitgehend regenerieren und weiterhin als Grünfläche bestehen, wenn-

gleich die bisher vorhandene Intensivwiese in einen Schotterrasen umgewandelt wird. Die 

dauerhafte Inanspruchnahme von Flächen beschränkt sich daher auf den geplanten Fuß-/ 

Radweg im südlichen Planbereich. 
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Vor dem Hintergrund der relativ geringen Größe des Plangebiets und der lediglich tempo-

rären Nutzung der Stellplatzfläche ist in Bezug auf das Schutzgut Fläche insgesamt von 

einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

2.3.3 Geplante Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Minimierung der Bodenversiegelung sind die Stellplatzflächen wasserdurchlässig her-

zustellen. Eine Vollversiegelung ist nicht zulässig. 

Darüber hinaus werden die Vegetationsflächen an den westlichen, nördlichen und östlichen 

Rändern des Plangebiets als Ortsrandeingrünung und Siedlungsabschluss erhalten. 

2.4 Schutzgut Boden 

Der Boden erfüllt gem. § 2 Abs. 2 BauGB natürliche Funktionen als Lebensgrundlage und 

Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Bestandsteil des 

Naturhaushalts (insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen) und als Ab-

bau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen (insbesondere auch zum 

Schutz des Grundwassers). 

2.4.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  

Zur Einschätzung des derzeitigen Umweltzustands wird auf die Bodenkarten des Geologi-

schen Diensts Nordrhein-Westfalen sowie Geobasisdaten der Vermessungs- und Kataster-

verwaltung NRW (Geobasis NRW) zurückgegriffen.  

Gemäß den Angaben im Geoportal NRW befindet sich im Plangebiet Parabraunerde. 

Hierbei handelt es sich um schluffigen Lehm mit einer hohen nutzbaren Feldkapazität, einer 

mittleren Luftkapazität und einer mittleren gesättigten Wasserleitfähigkeit sowie um 

schutzwürdige fruchtbare Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung als Regelungs- und 

Pufferfunktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit. Die Bodenwertzahl liegt bei 70 - 90. 

 

Abb. 8: Ausschnitt aus der Bodenkarte NRW (Maßstab 1:50.000); Quelle: Geologischer Dienst NRW (über 

Geoportal NRW) 
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Im Rahmen der Planung wurde auf die Erstellung eines eigenständigen Boden- und Hyd-

rogeologischen Gutachtens verzichtet, da durch das Vorhaben keine erheblichen Auswir-

kungen auf den Untergrund oder den Wasserhaushalt zu erwarten sind. 

Hinweise auf das Vorkommen von Altlasten liegen für das Plangebiet nicht vor. 

Das Plangebiet ist  gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen 

Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-

Westfalen (Juni 2006) der Erdbebenzone 3 mit der Untergrundklasse R und der 

Baugrundklasse B zuzuordnen. 

2.4.2 Entwicklungsprognose 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der derzeitige Zustand erhalten. Nachteilige Um-

weltauswirkungen auf das Schutzgut Boden ergeben sich nicht. 

Bei Durchführung der Planung kann es baubedingt temporär zu folgenden Beeinträchtigun-

gen des Schutzguts Boden kommen: 

• Oberbodenabtrag und -entnahme sowie Zwischenlagerung und Bodenauftrag 

• Verdichtung des Bodens durch Baufahrzeuge 

• Erschütterung des Untergrundes durch Baufahrzeuge 

• Vorübergehende Inanspruchnahme von Flächen für die Lagerung von Baumaterialien 

und als Arbeitsraum 

Anlagebedingt können 675 m² des Plangebiets dauerhaft neu versiegelt werden. Auf diesen 

Flächen geht die ökologische Funktionsfähigkeit der Böden nahezu vollständig verloren. 

Weitere 3.225 m² können in Form von Schotterrasen teilversiegelt werden. Hier ist mit einer 

teilweisen Beeinträchtigung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Bodens zu rechnen. 

In Bezug auf das Schutzgut Boden ist – auch unter Berücksichtigung der relativ geringen 

Größe des Plangebiets – insgesamt von einer geringen bis mittleren Erheblichkeit 

auszugehen. 

2.4.3 Geplante Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen 

Um möglichen nachteiligen Auswirkungen auf den Boden zu begegnen, ist insbesondere 

auf einen schonenden Umgang mit der Bodenstruktur zu achten. Der Mutterbodenschutz 

ist in § 202 BauGB verankert und mit der DIN 18915 werden genaue Anweisungen zum 

Umgang gegeben. Die sachgerechte Zwischenlagerung und der sachgerechte Wiederein-

bau des Oberbodens sind zu gewährleisten, ebenso der fachgerechte Umgang mit Bo-

denaushub und die Verwertung des Bodenaushubs.  

Darüber hinaus sind nach Bauende Verdichtungen im Unterboden vor Auftrag des Oberbo-

dens zu beseitigen. Abfälle aller Art, die während der Bauarbeiten anfallen (z. B. Gebinde, 

Verpackung, etc.) sind ordnungsgemäß zu entsorgen.  

Eine Kontamination von Boden und Wasser während des Baubetriebs ist durch entspre-

chende Maßnahmen zu vermeiden. 
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2.5 Schutzgut Wasser 

Wasser erfüllt gem. § 1 WHG Funktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum für Men-

schen, Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut.  

2.5.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  

Als Grundlage für die Beschreibung des Schutzgutes Wasser wird auf das elektronische 

wasserwirtschaftliche Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW (EL-

WAS NRW) zurückgegriffen. 

Oberflächengewässer 

Fließende oder stehende Oberflächengewässer bestehen innerhalb des Plangebiets und 

der näheren Umgebung nicht. 

Überschwemmungsgebiete / Starkregenereignisse 

Das Plangebiet befindet sich aufgrund der Lage weitab von Fließgewässern nicht innerhalb 

eines Risikogebietes im Sinne des § 78 b Abs. 1 WHG bzw. innerhalb von betroffenen 

Bereichen gem. Hochwassergefahrenkarten der Bezirksregierung Köln.  

Jedoch können örtlich begrenzt – oftmals in den Sommermonaten – Starkregenereignisse 

eintreten. Es handelt sich dabei um Regenereignisse, die in kurzer Zeit außergewöhnlich 

große Niederschlagsmengen mit sich bringen.  

Starkregenereignisse mit extremen Niederschlägen in kurzer Zeit (über 90 mm pro Stunde) 

verbunden mit hohen Fließgeschwindigkeiten werden im Zuge des fortschreitenden und 

sich beschleunigenden Klimawandels deutlich häufiger auftreten. Ebenso muss davon aus-

gegangen werden, dass Großwetterlagen sich über längere Zeiträume in einer Region hal-

ten und die Gefahr von langanhaltenden ergiebigen Regenschauern infolgedessen steigt. 

Die vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) veröffentlichte Starkregenge-

fahrenhinweiskarte für NRW (abzurufen unter www.klimaanpassung-karte.nrw.de im Hand-

lungsfeld Hochwasserschutz) liefert hierfür gute Informationen und kann eine hilfreiche 

Grundlage für die nachfolgenden Detailplanungen darstellen. Die Starkregengefahrenhin-

weiskarten wurden auf Basis hydrologischer und topographischer Gegebenheiten simuliert 

und bieten einen ersten Überblick über stärker betroffene Gebiete. Sie stellen die Ergeb-

nisse der Simulation von Starkregenereignissen für das Gebiet von Nordrhein-Westfalen 

(NRW) dar. Die für das Plangebiet abrufbaren Kartenausschnitte zeigen dabei die Überflu-

tung des Plangebietes bei extremen Starkregenereignissen (90 mm / h). Bei extremen 

Starkregen ist mit Wasserhöhen bis 100 cm im Plangebiet zu rechnen. Im Nordosten sind 

Wasserhöhen bis zu 200 cm möglich. Es besteht die Möglichkeit, den Parkplatz bei (dro-

henden) Starkregenereignissen zu sperren. Zudem ist es möglich, dass im Falle solcher 

Starkregenereignisse die geplanten Großveranstaltungen abgesagt werden und die Nut-

zung der Stellplätze nicht notwendig wird.  
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Abb. 9:  Starkregenhinweiskarte für NRW des BKG, extremer Starkregen 90 mm / h; Quelle: LANUK NRW 

Wasserrechtliche Schutzgebiete 

Innerhalb des Plangebiets und der näheren Umgebung befinden sich keine festgesetzten 

Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG. 

Grundwasser 

Gemäß den Angaben im Geoportal handelt es sich um Böden der Grundwasserstufe 0 – 

ohne Grundwasser. 

2.5.2 Entwicklungsprognose 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der derzeitige Zustand erhalten. Nachteilige Um-

weltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser ergeben sich nicht. 

Durch die wasserdurchlässige Anlage und die nur temporäre, unregelmäßige Nutzungsfre-

quenz des Parkplatzes findet insgesamt keine starke Bodenversiegelung bzw. -verdichtung 

durch die Planung statt. Das Niederschlagswasser kann wie bisher im Plangebiet versi-

ckern. Lediglich im südlichen Teil des Plangebiets ist eine Erhöhung des Oberflächenab-

flusses durch die Anlage eines vollversiegelten Fuß-/ Radweges möglich.  

Aufgrund der geplanten Nutzung fällt im Plangebiet auch zukünftig kein Schmutzwasser an. 

In Bezug auf das Schutzgut Wasser ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit 

auszugehen. 

2.5.3 Geplante Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Versickerungsfähigkeit sind die Stellplätze 

wasserdurchlässig auszuführen. Eine vollständige Versiegelung ist nicht zulässig. 

Darüber hinaus trägt der Erhalt der bestehenden Vegetation an den Rändern des Plange-

biets zur Speicherung von Niederschlagswasser bei.  
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Zum Schutz vor Gefahren bei Starkregenereignissen sollte der Parkplatz bei drohenden 

Extremwetterereignissen nicht genutzt werden. 

2.6 Schutzgüter Luft und Klima 

Luft und Klima sind gem. § 1 Abs. 3 BNatSchG auch durch Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege zu schützen. Dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger 

lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder 

Luftaustauschbahnen. Dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere 

durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung zu. 

2.6.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  

Gemäß Klimaatlas NRW liegt die Lufttemperatur im Jahresmittel im Plangebiet bei 10 bis 

11°C. Pro Jahr ist von 37 Sommertagen (Tageshöchsttemperatur von > 25°C) und ca. 

48 Frosttagen (Tagestiefsttemperatur von < 0°C) auszugehen. Die Jahresniederschlags-

summe beträgt rund 800 mm, die Sonnenscheindauer ca. 1.650 Stunden pro Jahr. 

Die kleinklimatischen Verhältnisse innerhalb des Plangebiets sind laut Klimaatlas NRW ei-

nem Freilandklima zuzuordnen. Es herrscht ein günstiges Mikroklima vor, in dem stadtkli-

matische Effekte wenig ausgeprägt sind. Das Planungsgebiet dient als potenzielles Kaltluf-

tentstehungsgebiet. 

2.6.2 Entwicklungsprognose 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der derzeitige Zustand erhalten. Nachteilige Um-

weltauswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima ergeben sich nicht. 

Bei Durchführung der Planung kommt es zum Verlust von Intensivwiese, die in einen Schot-

terrasen umgewandelt bzw. durch einen Fuß-/ Radweg überplant wird.  

Durch die Planung ist von einer Erhöhung der Oberflächentemperaturen auszugehen, auch 

wenn sich Schotterrasenflächen nicht so stark aufheizen wie andere versiegelte Flächen. 

Gleichzeitig geht CO2-Speicherkapazität verloren, da im Schotterrasen im Vergleich zur In-

tensivwiese (Vegetations-, Wurzelbiomasse) weniger CO2 gebunden werden kann. Auf-

grund der relativ geringen Größe des Plangebiets und der Lage am Siedlungsrand halten 

sich die Auswirkungen jedoch in Grenzen. 

Da keine Hochbauten geplant sind, sind Beeinträchtigungen des Luftaustausches und der 

Frischluftzufuhr nicht zu erwarten.  

Darüber hinaus stärkt der geplante Fuß-/ Radweg den nichtmotorisierten Verkehr, was dem 

Klimawandel entgegenwirkt. 

In Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima ist daher insgesamt von einer geringen 

Erheblichkeit auszugehen. 

2.6.3 Geplante Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Reduzierung von nachteiligen Auswirkungen ist eine Vollversiegelung im Bereich der 

Stellplätze ausgeschlossen. Bestandsbäume und Hecken werden größtenteils erhalten, 

wodurch einer thermischen Belastung entgegengewirkt wird. 
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Um eine Beeinträchtigung der Luftzirkulation zu verhindern, sind Gebäude, Garagen und 

Nebenanlagen im Plangebiet nicht zulässig. 

2.7 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich gem. § 1 Abs. 1 

BNatSchG zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erho-

lungswertes von Natur und Landschaft zu schützen, pflegen und entwickeln. 

2.7.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  

Das Plangebiet befindet sich naturräumlich innerhalb des Landschaftsraumes Herzogen-

rather Lößgebiet. Es liegt somit im Bereich der naturräumlichen Haupteinheit NR-544 Jüli-

cher Börde und gehört damit zum westlichen Teil der Niederrheinischen Bucht. Die Raum-

einheit umfasst ein System aus den quartären Sedimenten Löss und Sandlöss.  

Gemäß der Karte der Kompensationsräume nach § 15 Abs. 2 BNatSchG des Landesamtes 

für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen befindet sich das Plangebiet im Kompen-

sationsraum K02 Niederrheinisches Tiefland und Kölner Bucht. 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Broichweiden und hat einen 

weitgehend offenen Charakter mit weitreichenden Sichtbeziehungen in nordwestliche 

Richtung. Insbesondere die mächtige Pappel und der Birnenbaum im südöstlichen 

Eckbereich des Plangebietes sowie der mächtige Ahorn im westlichen Teil des 

Plangebietes stellen bedeutende natürliche raumwirksame Landschaftselemente am 

Siedlungsrand dar. Durch die hohen Mehrfamilienhäuser, die südlich an das Plangebiet 

angrenzen und das östlich angrenzende Gewerbegebiet bestehen hinsichtlich des 

Landschaftsbildes Vorbelastungen. 

2.7.2 Entwicklungsprognose 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der derzeitige Zustand erhalten. Nachteilige Um-

weltauswirkungen auf das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild sind in diesem Fall nicht zu 

erwarten. 

Bei Umsetzung der Planung erfolgt keine Bebauung der Fläche, so dass sich Auswirkungen 

auf das Landschafts- und Ortsbild in Grenzen halten. Die Auswirkungen beschränken sich 

auf die Überplanung des vorhandenen Birnenbaums sowie der Pappel, die raumwirksame 

Landschaftselemente darstellen. Bei Veranstaltungen wird das Plangebiet als Stellplätze 

genutzt. Die Auswirkungen halten sich auch hier im Grenzen, da sie zum einen lediglich 

temporär sind und zum anderen aufgrund der vorhandenen Eingrünung kaum Blickbezie-

hungen von außen bestehen. 

In Bezug auf das Schutzgut Landschafts- und Ortsbild ist daher insgesamt von einer 

geringen Erheblichkeit auszugehen. 

2.7.3 Geplante Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen 

Zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen werden Gebäude, Garagen und Nebenanlagen 

im Plangebiet nicht zugelassen. Gleichzeitig wird die bestehende Eingrünung des 
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Plangebiets – insbesondere der nördliche Rand zur freien Landschaft – als Ortsrandeingrü-

nung erhalten. 

2.8 Schutzgüter Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind aufgrund ihres historischen Dokumentationspotenzials 

und der wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzung von Bedeutung. Das Schutzgut 

umfasst Objekte von gesellschaftlichem / öffentlichem Interesse (u. a. Bau- und Boden-

denkmäler, Denkmalbereiche, historische Kulturlandschaften). 

2.8.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  

Innerhalb des Bebauungsplangebietes befinden sich keine Baudenkmäler. Bodendenkmale 

sind nach jetzigem Kenntnisstand ebenfalls nicht vorhanden. Beim Auftreten archäologi-

scher Bodenfunde und Befunde sind die Stadt Würselen als Untere Denkmalbehörde oder 

das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Nideggen, unverzüglich zu in-

formieren. 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Kulturlandschaftsbereiches. 

Sachgüter sind Flächen oder Objekte, die einer wirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Hier 

ist im Plangebiet die Intensivwiese zu nennen, die landwirtschaftlich als Grünland genutzt 

wird. 

2.8.2 Entwicklungsprognose 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der derzeitige Zustand erhalten. Nachteilige Um-

weltauswirkungen auf die Schutzgüter Kultur- und sonstige Sachgüter ergeben sich nicht. 

Da keine Baudenkmäler betroffen sind und keine Informationen über das Vorhandensein 

von Bodendenkmälern vorliegen, sind durch die Planung keine negativen Auswirkungen 

auf Denkmäler zu erwarten. 

In Bezug auf Sachgüter kommt es durch die Planung zu einer Überplanung der landwirt-

schaftlich genutzten Intensivwiese. Aufgrund der relativ geringen Größe des Plangebiets 

halten sich die Beeinträchtigungen jedoch in Grenzen. 

Da Bau- und Bodendenkmäler von der Planung nicht betroffen sind und sich die Beein-

trächtigung von Sachgütern in Grenzen hält, ist in Bezug auf die Schutzgüter Kultur- und 

sonstige Sachgüter insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

2.8.3 Geplante Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen 

Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen in Bezug auf Kultur- und sonstige 

Sachgüter sind derzeit nicht vorgesehen. 

2.9 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Neben dem indirekten Schutz durch Minimierung der Auswirkungen auf die übrigen Schutz-

güter sollen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (insbesondere im Kontext des 
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Immissionsschutzes) gesichert werden. Dabei sind auch Aspekte wie Luftbelastung und 

Naherholung (vgl. Teilkapitel „Luft“ bzw. „Landschaftsbild“) zu beachten. 

2.9.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)  

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Broichweiden im Übergangsbereich zwi-

schen Wohnbebauung (Süden) und freier Landschaft (Norden). In den Umgebungslärm-

karten des LANUK NRW sind für das Plangebiet selbst keine Lärmimmissionen dargestellt. 

Gleichwohl gehen von der Jülicher Straße und L 223, die sich in der näheren Umgebung 

befinden, Lärmemissionen aus, die bis an den Rand des Plangebiets (u. a. im Bereich der 

südlich angrenzenden Wohnbebauung) reichen.  

Im Osten grenzt ein großes Logistikzentrum mit Kfz-Werkstatt an das Plangebiet an. Un-

mittelbar östlich des Plangebiets sind 13 Stellplätze für Lkw-Anhänger angeordnet, so dass 

von Vorbelastungen durch Lärmemissionen auszugehen ist.  

Geologisch ist das Gebiet der Erdbebenzone 3 und der Untergrundklasse R zugeordnet. 

2.9.2 Entwicklungsprognose 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der derzeitige Zustand erhalten. Nachteilige Um-

weltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit ergeben sich 

nicht. 

Innerhalb des Plangebiets sind keine lärmempfindlichen Nutzungen geplant. Negative Aus-

wirkungen auf das Plangebiet sind daher nicht zu erwarten. 

Umweltbezogene Auswirkungen auf die Umgebung beschränken sich auf temporäre Aus-

wirkungen in der Bauphase sowie die temporäre Nutzung als Parkplatz an Veranstaltungs-

tagen. Hier kann es räumlich und zeitlich begrenzt zu Lärm- und Schadstoffemissionen 

kommen. Das schalltechnische Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 236 kommt zum Ergeb-

nis, dass an allen untersuchten Immissionsorten auch bei einer durchgehenden Nutzung 

die strengeren Richtwerte im Beurteilungszeitraum an Sonn- und Feiertagen sowie an 

Werktagen innerhalb der Ruhezeiten eingehalten werden. An den Immissionsorten IO 1 bis 

IO 3 (Schutzanspruch für ein Allgemeines Wohngebiet) werden im Beurteilungszeitraum 

nachts die Richtwerte um bis zu 6 dB(A) überschritten. Da der Parkplatz jedoch lediglich 

bei Sport- und weiteren Großveranstaltungen genutzt werden soll und diese als seltene 

Ereignisse eingestuft werden, können auch die Geräuschemissionen durch die Nutzung 

des Parkplatzes als seltene Ereignisse beurteilt werden. Nach dieser Beurteilung werden 

die Richtwerte um mindestens 10 dB(A) tags und 4 dB(A) nachts unterschritten. Eine Über-

schreitung des Spitzenpegelkriteriums gemäß TA Lärm kann ebenfalls ausgeschlossen 

werden. 

Durch die Planung werden zudem die Besucherströme bei Veranstaltungen gebündelt, 

wodurch sich keine zusätzlichen Belastungen auf angrenzende Wohngebiete ergeben. 

In Bezug auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit ist daher insgesamt von 

einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 
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2.9.3 Geplante Maßnahmen zur Begegnung nachteiliger Auswirkungen 

Da im Plangebiet keine lärmempfindlichen Nutzungen vorgesehen sind, sind Maßnahmen 

zum Schutz vor Emissionen im Plangebiet nicht notwendig.  

Die Nutzung des Parkplatzes im Plangebiet beschränkt sich auf selten Ereignisse. Da die 

schalltechnischen Auswirkungen der Planung als nicht erheblich eingestuft werden können, 

sind auch in Bezug auf die angrenzenden Nutzungen keine Maßnahmen zum Schutz vor 

Emissionen aus dem Plangebiet erforderlich. 

Ferner sollte der Parkplatz zum Schutz vor Gefahren bei Starkregenereignissen bei dro-

henden Extremwetterereignissen nicht genutzt werden (vgl. Kapitel 2.5). 

2.10 Berücksichtigung der sonstigen umweltrelevanten Belange bei Durchführung der 
Planung 

2.10.1 Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Das Plangebiet dient als temporäre Stellplatzfläche für Veranstaltungen sowie als Radver-

kehrsachse. Schmutzwasser fällt daher im Plangebiet nicht an. Durch die Ausführung der 

Stellplätze in Form von Schotterrasen kann Niederschlagswasser auch zukünftig im Plan-

gebiet versickern.  

Abfälle fallen innerhalb des Plangebiets in der Regel nicht an. Zur Vermeidung der illegalen 

Entsorgung von Abfällen während Veranstaltungen werden Abfallbehälter zur Verfügung 

gestellt und die Flächen im Anschluss gereinigt.  

2.10.2 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Da im Plangebiet lediglich Verkehrsanlagen (Fuß-/ Radweg, temporäre Stellplätze) geplant 

sind, sind im Plangebiet auf Ebene des Bebauungsplanes keine Regelungen zur Nutzung 

erneuerbarer Energien sowie zur sparsamen und effizienten Nutzung von Energie geplant. 

2.10.3 Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen 

Die Darstellung des Plangebiets im Landschaftsplan (Entwicklungs- und Festsetzungskar-

ten) sind bereits im Kapitel 1.2.1 beschrieben. Sonstige relevante Umweltpläne sind derzeit 

nicht bekannt. 

2.10.4 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Während der Bauphase und bei der Nutzung der Stellplätze bei Großveranstaltungen kann 

es temporär und in begrenztem Maße zum Ausstoß von Emissionen kommen. Luftschad-

stoffe, die über die üblichen zu erwartenden Mengen der geplanten Nutzungen hinausge-

hen, sind anlagebedingt nicht zu erwarten. Die Ortsrandeingrünung trägt zur Erhaltung ei-

ner guten Luftqualität bei. 

2.10.5 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

Relevante und sich verstärkende Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

und sonstigen Belangen des Umweltschutzes, die über die in den Unterkapiteln der 
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einzelnen Schutzgüter beschriebenen Zusammenhänge hinausgehen und zu einer erheb-

lichen Störung des Naturhaushaltes führen würden, sind nicht erkennbar. 

2.10.6 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Das Plangebiet liegt nicht im Achtungsabstand von Störfallbetrieben. Eine Ansiedlung von 

Vorhaben, die anfällig sind für schwere Unfälle oder Katastrophen, ist durch den Bebau-

ungsplan mit seinen Festsetzungen nicht zu erwarten. 

3. EINGRIFFSREGELUNG – EINGRIFF UND AUSGLEICH 

In den folgenden Tabellen werden die ökologischen Werteinheiten der Biotoptypen nach 

der Methode zur ökologischen Bewertung von Biotoptypen von Dankwart Ludwig, aufge-

stellt 1990 Büro Froelich + Sporbeck zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme dem Wert der 

Biotoptypen nach Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 236 „Parkplatz Grüner Weg“ ge-

genübergestellt. 

Ökologische Wertigkeiten der Bestandssituation  
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Ökologische Wertigkeiten nach dem Eingriff 

 

Die bedeutet, dass bei Realisierung des Bebauungsplanes ein ökologisches Defizit in Höhe 

von - 28.952 ökologischen Werteinheiten ÖW verbleibt, das noch anderweitig kompensiert 

werden muss. Es ist geplant, das verbleibende ökologische Defizit über das Ökokonto der 

Stadt Würselen zu kompensieren.  

4. IN BETRACHT KOMMENDE ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Durch den geplanten Neubau des Sport- und Kulturhallenkomplexes in der Broichweidener 

Ortsmitte entsteht insbesondere bei Großveranstaltungen ein erhöhter Bedarf an Stellplät-

zen. Der Standort am Grünen Weg bietet aufgrund der zentrumsnahen Lage, der guten 

Autobahnanbindung und der guten Erreichbarkeit für Zufußgehende von den Hallen aus 

beste Standortvoraussetzungen für temporäre Stellplätze bei Großveranstaltungen. Zudem 

ist das Plangebiet im Regionalplan als allgemeiner Siedlungsbereich dargestellt. 

Bei der Fläche handelt es sich um eine Fläche, die sich bereits im Besitz der Stadt Würselen 

befindet. Zudem wird sie aktuell als Mähwiese genutzt und nicht zur Gewinnung landwirt-

schaftlicher Erträge verwendet. Durch die Konzeption der Stellplatzflächen (wasserdurch-

lässige Ausführung als Schotterrasen, Beschränkung auf temporäre Nutzung) wird die Ver-

sieglung auf das notwendige Minimum beschränkt. 

Alternative zentrumsnahe Flächen mit ähnlichen Standortvorteilen und Verfügbarkeiten ste-

hen nicht zur Verfügung. Zudem ist die Fläche bereits durch den Grünen Weg erschlossen, 

wodurch Ressourcen eingespart werden können. 

Der Standort in Broichweiden wird allen Kriterien geeigneter temporärer Stellplätze gerecht, 

insbesondere: 

• Gute fußläufige Erreichbarkeit der geplanten Sport- und Kulturhallen  

• Gute Erreichbarkeit durch Bestandserschließung und Lage (schnelle Anbindung an die 

Autobahn) 
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• Ressourcenschonende Entwicklung durch Nutzung vorhandener technischer Infra-

struktur und Erschließung sowie Verzicht auf Versiegelung der Stellplätze  

• Verträglichkeit der Nutzung mit der umgebenden Gewerbe- und landwirtschaftlichen 

Nutzung; die Verträglichkeit der angrenzenden Wohnbebauung in Bezug auf Emissio-

nen wurde gutachterlich untersucht und das Ergebnis in den Planentwurf (Entwurf zur 

Veröffentlichung) eingestellt. 

Die Standortwahl bzw. Inanspruchnahme der Fläche für temporäre Stellplätze bei Großver-

anstaltungen ist aus den oben beschriebenen Gründen daher gerechtfertigt. 

5. ZUSÄTZLICHE ANGABEN UND ZUSAMMENFASSUNG 

5.1 Verwendete Verfahren; Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 236 „Parkplatz Grüner Weg“ erfolgte verbal argumentativ. 

Bei der Bewertung der Umwelterheblichkeit werden die Stufen „geringe Erheblichkeit“, „mitt-

lere Erheblichkeit“ und „hohe Erheblichkeit“ unterschieden. Sind überhaupt keine Auswir-

kungen auf einzelne Schutzgüter bzw. Schutzgutfunktionen zu erwarten, werden diese als 

„nicht relevant“ bezeichnet. Die Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen wird bei der Be-

wertung der Erheblichkeit besonders berücksichtigt. 

Durch das Büro für Freiraum- und Landschaftsplanung Guido Beuster wurden in den Jahren 

2024 und 2025 Artenschutzprüfungen der Stufen I und II durchgeführt. 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung der Biotoptypen erfolgte gemäß der Methode zur öko-

logischen Bewertung von Biotoptypen von Dankwart Ludwig, aufgestellt 1990 durch das 

Büro Froelich + Sporbeck. 

Durch die vorhandenen Gutachten, Datenrecherchen, Angaben der Stadtverwaltung sowie 

eine Ortsbegehung im Dezember 2024 ließen sich wesentliche Aussagen zu den Schutz-

gütern ableiten.  

Die zusammengestellten Informationen bilden eine ausreichende Grundlage zur Bewertung 

der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. 

5.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

Die Kommunen sind gemäß § 4c BauGB verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, 

die auf Grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, um insbeson-

dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage 

zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Sie nutzen dabei die im Umwelt-

bericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 BauGB angegebenen Überwachungs-

maßnahmen und die Informationen der Behörden nach § 4 Absatz 3 BauGB. 

Die geplanten Überwachungsmaßnahmen orientieren sich an den ermittelten Maßnahmen 

zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich erheblicher Auswirkungen auf die 

Schutzgüter. Eine hohe Erheblichkeit ist in Bezug auf einzelne Schutzgüter durch die Pla-

nung nicht zu erwarten. Für die Schutzgüter Fläche, Wasser, Luft / Klima, Landschafts-/ 
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Ortsbild, Kultur- und sonstige Sachgüter und Mensch / menschliche Gesundheit ist eine 

geringe Erheblichkeit zu erwarten, für das Schutzgut Boden eine geringe bis mittlere Er-

heblichkeit. In Bezug auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen / biologische Vielfalt ist von 

einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. Es sind CEF-Maßnahmen notwendig, die fach-

gerecht durchzuführen sind. Eine Kontrolle nach Umsetzung der CEF-Maßnahmen wird 

empfohlen. Die nicht im Plangebiet ausgeglichenen Eingriffe in Bezug auf das Schutzgut 

Pflanzen werden über das Ökokonto der Stadt Würselen ausgeglichen. Weitere Maßnah-

men zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen sind derzeit nicht geplant. 

5.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Würselen plant entlang des Grünen Wegs am nördlichen Siedlungsrand von 

Broichweiden die Unterbringung von temporären Stellplätzen für Großveranstaltungen. 

Auslöser für das vorliegende Verfahren ist das im Jahr 2017 beschlossene Sportstätten-

konzept, das die Neuordnung und Errichtung von dringend erforderlichen Sporthallen im 

Bereich der heutigen Sportanlagen an der Parkstraße und der kleinen Turnhalle am Helleter 

Feldchen vorsieht. Der Bebauungsplan 233 A „Sport- und Kulturanlagen und Markt Broich-

weiden-Mitte“ wurde im Juli 2025 als Satzung beschlossen und schafft Planungsrecht für 

die Sporthallen und die neue Ortsmitte. Mit der Neukonzeption in diesem Bereich einher-

gehend ist auch die Planungsabsicht und Notwendigkeit, den durch Großveranstaltungen 

ausgelösten Stellplatzbedarf an anderer Stelle unterzubringen. Aufgrund der fußläufig noch 

erreichbaren Entfernung zum neuen Sport- und Kulturkomplex bieten sich die beiden im 

Eigentum der Stadt befindenden Flurstücke 222 und 223 am Grünen Weg, Gemarkung 

Broichweiden, Flur 30, hierfür an.  

Zudem ist es im Interesse der Städteregion Aachen das Flurstück 223 langfristig als Rad-

verkehrsachse in das Radverkehrswegenetz mitaufzunehmen. Diese Planung soll ebenfalls 

durch das Bauleitplanverfahren gesichert werden. 

Ziel und Zweck der vorliegenden Bauleitplanung ist es, zum einen Planungsrecht für die 

Unterbringung von Stellplätzen zu schaffen, die temporär für Großveranstaltungen in den 

geplanten Sport- und Kulturhallen genutzt werden sollen. Zum anderen soll die Radver-

kehrsinfrastruktur ausgebaut werden und eine Radverkehrsachse geschaffen werden. Der 

Bebauungsplan dient somit einerseits den sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Bevöl-

kerung, insbesondere den Belangen von Sport und Freizeit sowie der Fortentwicklung des 

Sportstandortes Broichweiden. Andererseits werden die Belange der nicht motorisierten 

Mobilität der Bevölkerung bis hin zur Vermeidung und Verringerung von motorisiertem Ver-

kehr durch die Planung berücksichtigt. 

Die gemäß Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 BauGB und § 2a BauGB durchzuführende Umwelt-

prüfung kommt zu folgendem Ergebnis: 

Zur Bewertung des Schutzguts Tiere wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-

planes eine Artenschutzprüfung Stufe I nach § 44 BNatSchG durchgeführt. Die Auswahl 

planungsrelevanter Arten im betroffenen Messtischblatt-Quadranten enthält neben ver-

schiedenen Fledermausarten eine weitere Säugetierart (europäischer Biber) sowie 26 Vo-

gel- und zwei Amphibienarten. Naturschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 

BNatSchG konnten für den Großteil dieser Arten ausgeschlossen werden. Bei 
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fachgerechter Umsetzung von Vermeidungs-/ Minderungsmaßnahmen sowie einer vorge-

zogenen CEF-Maßnahme bei Fällung eines potenziell als Quartier nutzbaren Höhlenbaums 

können auch für die Fledermausarten Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Auf Ba-

sis der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Vorprüfung wurde im Jahr 2025 eine vertie-

fende Artenschutzprüfung Stufe II für die planungsrelevanten Vogelarten Bluthänfling und 

Turmfalke durchgeführt. Das Vorkommen dieser Arten konnte nicht nachgewiesen werden. 

In Bezug auf das Schutzgut Tiere ist insgesamt von einer mittleren Erheblichkeit 

auszugehen. 

In Bezug auf die Schutzgüter Pflanzen und biologische Vielfalt ist bei Umsetzung der Pla-

nung mit einer Überplanung einer Intensivwiese sowie zweier Einzelbäume (Birnenbaum, 

Pappel) mit mittlerem bzw. starkem Baumholz durch einen Schotterrasen und einen versie-

gelten Fahrradweg zu rechnen. Gleichzeitig werden sechs Einzelbäume (Ahorn mit starkem 

Baumholz, fünf junge Feldahornbäume) und bestehende Heckenstrukturen erhalten. Die 

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung kommt zum Ergebnis, dass bei Realisierung der Planung 

ein ökologisches Defizit in Höhe von -28.952 ökologischen Werteinheiten ÖW verbleibt. Es 

ist geplant, das verbleibende ökologische Defizit über das Ökokonto der Stadt Würselen zu 

kompensieren. In Bezug auf die Schutzgüter Pflanzen und biologische Vielfalt ist insgesamt 

von einer mittleren Erheblichkeit auszugehen. 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 0,63 ha, die bisher weitgehend als von Hecken 

und Einzelbäumen gesäumtes Grünland (hier: Intensivwiese) genutzt wird. Bei Durchfüh-

rung der Planung können anlagebedingt 675 m² des Plangebiets dauerhaft neu versiegelt 

werden (Anlage eines Fuß-/ Radwegs). Weitere 3.225 m² können in Form von Schotterra-

sen teilversiegelt werden (temporäre Stellplätze für Großveranstaltungen), wobei sich die 

Inanspruchnahme dieser Fläche auf einzelne Veranstaltungstage beschränkt. Vor dem Hin-

tergrund der relativ geringen Größe des Plangebiets und der Beschränkung auf eine tem-

poräre Nutzung der Stellplatzfläche ist insgesamt von einer geringen Erheblichkeit auszu-

gehen. 

Der Boden im Plangebiet weist durchschnittliche bis hohe Bodenparameter und -fruchtbar-

keiten auf. Es handelt sich um fruchtbare Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung als Re-

gelungs- und Pufferfunktion mit natürlicher Bodenfruchtbarkeit. Das Plangebiet wird aller-

dings nicht (mehr) ackerbaulich genutzt, sondern stellt derzeit eine Intensivwiese dar. Durch 

die Umsetzung der Planung geht die ökologische Funktionsfähigkeit der Böden teilweise 

(wasserdurchlässiger Schotterrasen als temporäre Stellplätze bei Großveranstaltungen) bis 

ganz (versiegelter Fuß-/ Radweg) verloren. Aufgrund der geringen Größe des Plangebiets 

ist insgesamt von einer geringen bis mittleren Erheblichkeit auszugehen. 

In Bezug auf das Schutzgut Wasser ist festzuhalten, dass es innerhalb des Plangebiets 

keine fließenden oder stehenden Oberflächengewässer gibt und sich das Plangebiet weder 

innerhalb eines Wasserschutzgebietes noch in festgesetzten Überschwemmungsgebieten 

oder Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten befindet. Dennoch sind 

Überflutungen bei Starkregenereignissen nicht auszuschließen. Durch die wasserdurchläs-

sige Anlage der temporären Stellplätze ist eine Versickerung des Niederschlagswassers im 

Großteil des Plangebiets weiterhin möglich. Insgesamt von einer geringen Erheblichkeit 

auszugehen. 
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Durch die Planung kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Schutzgüter Luft 

und Klima. Das Vorhaben hat keine Barrierewirkung für den großräumigen Luftaustausch 

zur Folge. Kleinräumig kann es durch die Umwandlung der Intensivwiese in einen Schot-

terrasen bzw. Fuß-/ Radweg zu einer negativen klimatischen Wirkung kommen. Diese hat 

aufgrund der relativ geringen Fläche und der Freiflächen im Umland jedoch keine relevan-

ten Auswirkungen auf das Klima. Darüber hinaus bleibt die bestehende Vegetation an den 

Plangebietsrändern erhalten. Insgesamt ist von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

Das Landschafts- und Ortsbild wird durch die temporäre Nutzung der Intensivwiese als 

Stellplätze nicht wesentlich verändert. Gebäude sind im Plangebiet nicht vorgesehen und 

die bestehende Ortsrandeingrünung bleibt erhalten. Die Auswirkungen beschränken sich 

daher auf die Überplanung eines vorhandenen Birnenbaums und einer Pappel, die raum-

wirksame Landschaftselemente darstellen. Insgesamt ist von einer geringen Erheblichkeit 

auszugehen. 

In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ist festzuhalten, dass sich in-

nerhalb des Plangebiets weder Bau- noch Bodendenkmäler befinden und das Plangebiet 

nicht innerhalb eines Kulturlandschaftsbereichs liegt. Sachgüter (hier: Grünland / Intensiv-

wiese) werden überplant. Aufgrund der relativ geringen Größe des Plangebiets halten sich 

die Beeinträchtigungen jedoch in Grenzen. Insgesamt ist von einer geringen Erheblichkeit 

auszugehen. 

Im Plangebiet sind keine lärmempfindlichen Nutzungen geplant. Negative umweltbezogene 

Auswirkungen auf die geplanten Nutzungen im Plangebiet ergeben sich in Bezug auf das 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit nicht. Durch die Errichtung der temporären 

Stellplätze für Großveranstaltungen kann es temporär zu Lärmemissionen kommen, deren 

Auswirkungen im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung geprüft und als nicht er-

heblich eingestuft wurden. Zudem bestehen Vorbelastungen durch das unmittelbar angren-

zende Logistikunternehmen. Die Durchführung der Planung ist aus schalltechnischer Sicht 

zulässig. Insgesamt ist unter Berücksichtigung der zeitlich begrenzten Nutzung von einer 

geringen Erheblichkeit auszugehen. 

Relevante und sich verstärkende Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

und sonstigen Belangen des Umweltschutzes, die über die in den Unterkapiteln der einzel-

nen Schutzgüter beschriebenen Zusammenhänge hinausgehen und zu einer erheblichen 

Störung des Naturhaushaltes führen würden, sind nicht erkennbar. 
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Betroffenheit 

der einzelnen Schutzgüter im Kontext der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 236: 

Tabelle 3: Erheblichkeit der durch das Planvorhaben zu prognostizierten Umweltauswirkungen 

Schutzgut Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Tiere Planungsrelevante Säugetier-/ Vogelarten sind 

potenziell betroffen; Vermeidungs-/ Minde-

rungsmaßnahmen sowie CEF-Maßnahme bei 

Fällung eines Höhlenbaums (potenzielles Fle-

dermausquartier) erforderlich 

mittel  

●●◌ 

Pflanzen, biologische 

Vielfalt 

Verlust von Intensivwiesen / zwei Einzelbäumen 

mit mittlerem bzw. starkem Baumholz; Erhalt 

von Heckenstrukturen und sechs Einzelbäumen; 

Schutzgebiete sind nicht betroffen 

mittel 

●●◌ 

Fläche Flächeninanspruchnahme größtenteils tempo-

rär für Großveranstaltungen (Schotterrasen); 

dauerhafte Versiegelung beschränkt sich auf 

Fuß-/ Radweg 

gering  

●◌◌ 

Boden Verlust von ökologischer Funktionsfähigkeit des 

Bodens teilweise (wasserdurchlässiger Schotter-

rasen als temporäre Stellplätze) bis vollständig 

(versiegelter Fuß-/ Radweg) möglich 

gering bis mittel 

●◌◌ / ●●◌  

Wasser Keine Auswirkungen auf Gewässer oder Wasser-

schutzgebiete; teilweise Erhöhung des Oberflä-

chenabflusses durch Bodenverdichtung mög-

lich  

gering  

●◌◌  

Luft, Klima Negative klimatische Wirkungen sind möglich, 

aufgrund der geringen Größe des Plangebiets, 

des Erhalts von Gehölzen und Freiflächen im 

Umland nur begrenzt 

gering  

●◌◌ 

Landschafts-/ Ortsbild Beeinträchtigungen des Landschafts-/ Ortsbil-

des beschränken sich auf Verlust von zwei 

raumwirksamen Einzelbäumen 

gering  

●◌◌ 

Kultur-/ Sachgüter Bau-/ Bodendenkmäler oder Kulturlandschafts-

bereiche sind nicht betroffen; Sachgütern wer-

den beeinträchtigt, Auswirkungen halten sich 

aufgrund der Größe des Plangebiets in Grenzen 

gering  

●◌◌ 

Mensch, menschliche 

Gesundheit 

Temporäre Lärmemissionen durch die Nutzung 

als Stellplätze für Großveranstaltungen sind 

möglich 

gering  

●◌◌ 

Wechselwirkungen Keine erheblichen kumulativen Auswirkungen in 

Bezug auf Wechselwirkungen 

nicht relevant 

◌◌◌ 
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